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Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlich-
ten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen qua-
litativ hochwertigen Rechtsangeboten.

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: Newsletter anklicken.
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V o r b e m e r k u n g:

Im nachfolgenden Erlass wurde zu Gunsten der besseren 
Lesbarkeit bei der Nennung von Gesetzen und Verord-
nungen auf den Zusatz des Ausfertigungsdatums und 
des letzten Änderungsdatums verzichtet. Alle aufgeführ-
ten Vorschriften beziehen sich auf die zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung dieses Erlasses gültige Fassung.

Hinsichtlich der Begrifflichkeiten bei der Bekanntgabe 
von Daten wird im Erlass entsprechend dem Daten-
schutzrecht wie folgt differenziert:

– Übermitteln:

Bekanntgabe gespeicherter oder durch Datenverarbei-
tung gewonnener personenbezogener Daten an Dritte 
durch: 

 –  Weitergabe durch die verantwortliche Behörde: jede 
aktive Handlung desjenigen, der in Besitz der Infor-
mationen ist, durch die diese in den Bereich des Ad-
ressaten gelangen

 –  Einsehen und Abrufen der von der verantwortlichen 
Behörde bereit gehaltenen Informationen durch 
Dritte

Die Bekanntgabe zwischen verschiedenen Bediensteten 
innerhalb einer Behörde erfolgt nicht an Dritte und ist 
daher keine Übermittlung.

I.

281

Grundsätze über die Auskunfts- und 
Geheimhaltungspfl ichten der Beschäftigten

der Arbeitsschutzverwaltung
Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration 

und Soziales – III 2-8012 –
v. 19. 2. 2015

Teil 1

Die Auskunfts- und Geheimhaltungspfl ichten der Be-
schäftigten der Arbeitsschutzverwaltung richten sich 
nach den folgenden Grundsätzen:

Gliederung

Vorbemerkung

1   Arbeitsschutzrechtliche Geheimhaltungsvor-
schriften

1.1  Grundsätzliches zu Auskunftsverlangen

1.2   Entwicklung, Gegenstand und Zweck der Ge-
heimhaltungspfl icht

1.3   Anwendungsbereich; Abgrenzung der Vorschrif-
ten voneinander; Verweis auf Umweltinformati-
onsgesetz

1.4   Voraussetzungen des § 23 Absatz 2 Arbeitsschutz-
gesetz

1.5   Voraussetzungen des § 139 b Absatz 1 Satz 3 Ge-
werbeordnung

1.6   Ausnahmen und Befreiung von den Geheimhal-
tungspfl ichten

1.6.1   Entbindung von der Verschwiegenheitspfl icht

1.6.2   Allgemeine Mitteilungen ohne Bezug auf geheim-
haltungspfl ichtige Tatsachen

1.6.3   Mitteilungen zu statistischen Zwecken

1.6.4   Mitteilungen innerhalb von Behörden oder zwi-
schen Behörden

1.6.5  Mitteilungen gegenüber Arbeitsschutzbehörden

1.7   Folgen eines Verstoßes gegen die Geheimhaltungs-
pfl icht

2  Arbeitsschutzrechtliche Unterrichtungspfl ichten

2.1   Unterrichtungs- und Zusammenarbeitspfl icht des 
§ 23 Absatz 3 Arbeitsschutzgesetz

2.2   Unterrichtungs- und Zusammenarbeitspfl icht des 
§ 139 b Absatz 7 und 8 Gewerbeordnung

2.3   Zusammenarbeitspfl icht des §  21 Absatz  3 Ar-
beitsschutzgesetz

2.4   Informations- und Unterstützungspfl icht des §  8 
Absatz 10 Produktsicherheitsgesetz

2.5   Übermittlungs- und Mitteilungspfl ichten nach 
§ 10 Absatz 2, 3 Fahrpersonalgesetz

3  Regelungen aus anderen Rechtsgebieten

3.1  Informationsfreiheitsgesetz NRW

3.1.1  Jedermannsrecht nach § 4 Absatz 1 IFG NRW 

3.1.2  Verhältnis zu anderen Informationsrechten

3.1.3   Verhältnis zu arbeitsschutzrechtlichen Geheim-
haltungsvorschriften

3.1.4   Ausschluss und Beschränkungen nach §§  6 bis 9 
IFG NRW

3.2  Umweltinformationsgesetz

3.2.1  Anspruch nach § 2 UIG NRW i. V. m. § 3 UIG

3.2.2   Ablehnungsgründe nach §  2 Satz  3 UIG NRW 
i. V. m. §§ 8, 9 UIG

3.3  Verbraucherinformationsgesetz

3.3.1   Auskunftsberechtigte und Umfang des Informati-
onsrechts nach VIG
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gelangenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ver-
pfl ichtet.

Nach §  139 b Absatz  1 Satz  3 GewO sind die von den 
Landesregierungen zu ernennenden besonderen Beamten 
– das sind in Nordrhein-Westfalen die Bediensteten der 
staatlichen Arbeitsschutzbehörden, denen die Befugnisse 
nach § 139 b GewO übertragen worden sind – grundsätz-
lich zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis 
gelangenden Geschäfts- und Betriebsverhältnisse der ih-
rer Besichtigung und Prüfung unterliegenden Anlagen 
verpfl ichtet.

Mit Inkrafttreten des Arbeitsschutzgesetze im Jahre 
1996 hat § 139 b GewO weitgehend an Bedeutung verlo-
ren, die maßgebliche Norm im Hinblick auf die Geheim-
haltungspfl icht ist nunmehr § 23 Absatz 2 ArbSchG. Da-
nach sind die mit der Überwachung beauftragten 
Personen (hierbei handelt es sich um denselben Perso-
nenkreis, der auch in § 139 b GewO angesprochen ist) – 
vorbehaltlich der besonderen gesetzlich geregelten Fälle 
– zur Geheimhaltung der ihnen bei ihrer Überwachungs-
tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse verpfl ichtet.

Beide Regelungen dienen der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit zwischen den Bediensteten der Arbeitsschutz-
verwaltung und den Unternehmern/Arbeitgebern und 
kommen damit im Ergebnis auch den Belangen des Ar-
beitsschutzes zugute. Daneben haben sie den Zweck, 
ähnlich wie beim Steuergeheimnis den Unternehmer/Ar-
beitgeber vor unbefugter Bekanntgabe von betrieblichen 
Gegebenheiten und damit vor möglichen wirtschaftli-
chen Nachteilen zu schützen.

1.3
Anwendungsbereich; Abgrenzung der Vorschriften von-
einander; Verweis auf das UIG

Die Vorschriften des  §  23 ArbSchG und des §  139 b 
GewO stehen gleichrangig nebeneinander. § 139 b GewO 
gilt jedoch nur noch in solchen Bereichen, in denen die 
Rechte und Pfl ichten der Bediensteten durch Verweisung 
auf § 139 b GewO geregelt sind. Derartige Verweisungen 
fi nden sich derzeit in:

 – § 19 Absatz 1 Satz 3 Atomgesetz

 – § 20 Absatz 2 Mutterschutzgesetz

 – § 22 Absatz 2 Ladenschlussgesetz

 – § 3 Absatz 2 Heimarbeitsgesetz

§ 23 Absatz 2 ArbSchG gilt für die Überwachungstätig-
keit im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. 
Dies sind z. B. die Betriebssicherheitsverordnung, Bild-
schirmarbeitsverordnung, Lastenhandhabungsverord-
nung, Arbeitsstättenverordnung, Biostoffverordnung 
und die Baustellenverordnung. Daneben gilt §  23 Ab-
satz 2 ArbSchG über die Verweisvorschrift des § 38 Ab-
satz 1 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) auch für 
die Aufsicht über die nach § 34 Absatz 1 ProdSG erlas-
senen Rechtsverordnungen.

In anderen Bereichen, in denen die Arbeitsschutzverwal-
tung ebenfalls ganz oder teilweise zuständig ist, gelten 
dagegen mangels Verweisung auf §  23 ArbSchG oder 
§ 139 b GewO nur die allgemeinen Bestimmungen über 
die Pfl icht zur Amtsverschwiegenheit und über die 
Rechtsfolgen einer Geheimnisverletzung, z. B.:

 –  §  3 b Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG 
NRW)

 –  § 37 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) bzw. § 3 Ab-
satz  2 des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L)

 –  §§ 203 f. Strafgesetzbuch (StGB) und

 –  § 353 b StGB.

Solche Bereiche sind z. B. das Arbeitszeitgesetz (ArbZG), 
das Chemikaliengesetz (ChemG), das Jugendarbeits-
schutzgesetz (JArbSchG), das Fahrpersonalgesetz 
(FPersG) oder das Sprengstoffgesetz (SprengG). Folglich 
richtet  sich die Frage der Amtsverschwiegenheit im 
Einzelfall nach den jeweiligen materiell-rechtlichen 
Vorschriften.

– Offenbarung:

Ein Geheimnis an einen anderen, dem es bis dahin noch 
unbekannt war, durch aktives Tun oder Unterlassen ge-
langen zu lassen. Eine Offenbarung ist personenbezogen, 
kann also grundsätzlich auch zwischen verschiedenen 
Mitarbeitern derselben Behörde / Organisationseinheit 
erfolgen. Sofern das Geheimnis innerhalb derselben Be-
hörde bzw. zwischen Behörden oder sonstigen Stellen 
für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung jedoch ledig-
lich im Rahmen der ordnungsgemäßen Aufgabenerledi-
gung zur Kenntnis gebracht wird, liegt keine Offenba-
rung vor (siehe näher Nummer 1.6.4).

E r l a s s t e x t

1.
Arbeitsschutzrechtliche Geheimhaltungsvorschriften

1.1
Grundsätzliches zu Auskunftsverlangen

An die Arbeitsschutzverwaltung werden von verschiede-
nen Seiten (z. B. anderen Behörden, Gerichten, Staatsan-
waltschaften, Beteiligten von Verwaltungsverfahren, 
Rechtsanwälten, Berufsgenossenschaften, Interessenver-
tretern, Pressevertretern, Bürgern) Wünsche nach Aus-
kunftserteilung, Stellungnahme und/oder Akteneinsicht 
herangetragen

Die Bearbeitung solcher Anfragen erfordert zunächst 
eine Prüfung in zwei Schritten:

1.  Zunächst ist zu prüfen, ob eine Anspruchsgrundlage 
(siehe Nummer 3) für die Übermittlung der entspre-
chenden Informationen in Betracht kommt. Ein allge-
meines Akteneinsichts- oder Informationszugangs-
recht kann sich ergeben aufgrund des Informations-
freiheitsgesetzes (IFG NRW), für den Zugang zu 
Umweltinformationen aufgrund des Umweltinforma-
tionsgesetzes (UIG NRW) sowie für den Zugang über 
Informationen über Verbraucherprodukte aufgrund 
des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG). Für Be-
teiligte eines Verwaltungsverfahrens kann sich ein 
besonderes Akteneinsichtsrecht aufgrund des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG NRW) ergeben.

2.  In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob einem gel-
tend gemachten Anspruch auf Informationszugang 
nicht Geheimhaltungspfl ichten entgegenstehen. Ne-
ben den allgemeinen Bestimmungen über die Pfl icht 
zur Amtsverschwiegenheit (siehe Nummer  1.3) sind 
die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Da-
ten im Datenschutzgesetz (DSG NRW, siehe Num-
mer  3.5) zu beachten. D. h. bei jedem Informations-
verlangen muss geprüft werden, ob (auch) personen-
bezogene Daten nach §  3 Absatz  1 DSG NRW 
betroffen sind und ob nach § 4 Absatz 1 DSG NRW 
eine Befugnis gegeben ist, diese zu übermitteln bzw. 
zu offenbaren. Darüber hinaus enthalten die §§  23 
Absatz  2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und 139 b 
Absatz  1 Satz  3 Gewerbeordnung (GewO) spezielle 
Regelungen zum Schutz von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen bzw. -verhältnissen.

Die Entscheidung über eine gesetzlich ausnahmsweise 
zugelassene Übermittlung von Daten ist ein Verwal-
tungsakt mit Drittwirkung zugunsten bzw. zu Lasten 
Dritter, weshalb die Beteiligten, in deren Rechte oder 
rechtlich geschützte Interessen eingegriffen würde, 
grundsätzlich vor der Datenübermittlung n. § 28 VwVfG 
NRW anzuhören sind. Soweit es sich um personenbezo-
gene Daten handelt und deren Übermittlung nach dem 
Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) ausnahmsweise 
zulässig ist, richtet sich die Anhörung oder Unterrich-
tung des Betroffenen nach den jeweils einschlägigen Da-
tenschutzvorschriften (insbes. § 13 Absatz 2, Satz 2, § 14 
Absatz 3, § 16 Absatz 1, Satz 2, 3 DSG NRW).

1.2
Gegenstand und Zweck der Geheimhaltungspfl icht

Die im Arbeitsschutzrecht maßgebliche Norm im Hin-
blick auf die Geheimhaltungspfl icht ist §  23 Absatz  2 
ArbSchG. Danach sind die mit der Überwachung beauf-
tragten Personen – vorbehaltlich der besonderen gesetz-
lich geregelten Fälle – grundsätzlich zur Geheimhaltung 
der ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kenntnis 
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Sowohl in §  23 Absatz  2 Satz  2 ArbSchG als auch in 
§ 139 b Absatz 1 Satz 4 GewO ist festgelegt, dass sich die 
Befugnis, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse bzw. Be-
triebs- oder Geschäftsverhältnisse zu offenbaren, nach 
dem UIG NRW richtet, sofern es sich um Informationen 
über die Umwelt im Sinne des UIG NRW handelt. Folg-
lich kann auch nach Feststellung eines Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisses bzw. -verhältnisses aufgrund des 
UIG NRW eine Offenbarungsbefugnis oder Offenba-
rungspfl icht bestehen (siehe Nummer 3.2).

1.4
Voraussetzungen des § 23 Absatz 2 ArbSchG

§ 23 Absatz 2 ArbSchG schützt Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse vor unbefugter Offenbarung (zum Schutz 
personenbezogener Daten siehe Nummer  3.5). Der Be-
griff ist nicht deckungsgleich mit dem in §  139 b Ab-
satz  1 Satz  3 GewO verwendeten Begriff der Betriebs- 
und Geschäftsverhältnisse (siehe nachfolgende Num-
mer 5.5) und umfasst nach der Rechtsprechung des OVG 
Münster (s. Beschlüsse vom 03.05.2010, Az. 13 a F 31/09, 
Rz. 31 ff. und vom 23.5.2011, Az. 8 B 1729/10, Rz. 27 ff.) 
nur solche auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, 
Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern 
nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind 
und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein be-
rechtigtes Interesse hat.

Geheimnisse in diesem Sinne können – je nach Lage des 
Einzelfalles – z. B. sein:

Betriebsgeheimnisse:

 –  die Anwendung bestimmter Arbeitsverfahren, auch 
wenn die Verfahren als solche bekannt sind

 –  Rezepturen

 –  Bauhinweise von Geräten oder Maschinen

 –  Daten über verwendete Stoffe

 –  technisches Wissen 

Geschäftsgeheimnisse:

 –  Ausschreibungsunterlagen

 –  Kundenlisten

 –  Bezugsquellen

 –  Marktstrategien

 –  Forschungsprojekte

 –  Kalkulationsunterlagen, Umsätze, Geschäftsbücher 
etc.

Die Vorschrift wendet sich unmittelbar nur an die „mit 
der Überwachung beauftragten Personen“ der Arbeits-
schutzbehörden. Das sind diejenigen, zu deren dienstli-
chen Aufgaben die Überwachung nach dem ArbSchG 
und den zugehörigen Rechtsverordnungen gehört. Dem 
Schutzziel der Vorschrift entsprechend werden auch die-
jenigen Bediensteten der staatlichen Arbeitsschutzbe-
hörden von der Vorschrift erfasst, die zwar nicht selbst 
mit der Überwachung beauftragt sind, aber von den be-
auftragten Personen Kenntnis von Geheimnissen erhal-
ten haben, z. B. die Mitarbeiter einer zentralen Bußgeld-
stelle. Dies gilt auch dann, wenn die Kenntnisnahme 
mittelbar durch Aktenstudium erfolgt.

Geschützt sind nur Geheimnisse, die bei der Überwa-
chungstätigkeit bekannt werden. Überwachungstätig-
keit ist die Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen 
des ArbSchG und der darauf gestützten Verordnungen 
z. B. im Rahmen von  Besichtigungen, Unfalluntersu-
chungen oder der Durchführung von Programmen sowie 
der Bearbeitung von Anzeigen. Nicht von dieser Vor-
schrift geschützt sind Geheimnisse, die allein bei der 
Durchführung von bzw. Beteiligung an Genehmigungs-
verfahren (Erlaubnis- bzw. Bewilligungsverfahren) zur 
Kenntnis gelangen. Hier erfolgt der Schutz über die Vor-
schrift des § 3 b VwVfG NRW (siehe Nummer 3.4.).

Die Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen ist gemäß § 23 Absatz 2 Satz 1 ArbSchG in vier Fäl-
len zulässig:

1.  in den gesetzlich geregelten Fällen: In Betracht 
kommt insoweit der Katalog des § 23 Absatz 3 Arb-
SchG (siehe Nummer 2.1).

2.  zur Verfolgung von Gesetzwidrigkeiten: Dabei han-
delt es sich um Straftaten, Ordnungswidrigkeiten so-
wie solche Tatsachen, die Verfahren gemäß §  35 
GewO zur Folge haben können. Die Gesetzwidrigkei-
ten müssen solche Rechtsgebiete betreffen, in denen 
§  23 Absatz  2 ArbSchG gilt oder sie müssen so 
schwerwiegend sein, dass unmittelbare Gefahren für 
Leib und Leben drohen.

3.   gegenüber dem Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung zur Erfüllung von gesetzlich geregelten Auf-
gaben „zum Schutz der Versicherten“: Die Aufgaben 
der gesetzlichen Unfallversicherungsträger ergeben 
sich aus den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches 
VII (SGB VII), insbesondere aus §  1 SGB VII. Dem 
Schutz der Versicherten dient die Aufgabe der Ver-
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren (Präventions-
aufgabe, § 1 Nummer 1 SGB VII). Die Offenbarungs-
befugnis gegenüber den Unfallversicherungsträgern 
zur Erfüllung ihrer Präventionsaufgabe steht im Zu-
sammenhang mit §  21 Absatz  3 ArbSchG bzw. §  20 
Absatz 1 SGB VII und soll die effektive Zusammen-
arbeit zwischen den staatlichen Aufsichtsbehörden 
und den Unfallversicherungsträgern sicherstellen. 
Zwar gehört auch die Durchführung von Regressen 
zu den gesetzlichen Aufgaben der Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung. Allerdings dient diese Auf-
gabe nicht mehr dem Schutz der Versicherten. Die 
Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen (und damit untrennbar verbundener personen-
bezogener Daten, vgl. Nummer  3.5.2) ist deshalb im 
Zusammenhang mit Regressverfahren nicht nach § 23 
Absatz 2 Satz 1 ArbSchG zulässig.

  Diese Ausnahmevorschriften von der Pfl icht zur 
Amtsverschwiegenheit sind als Grenzen verfassungs-
rechtlicher Garantien (Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung und Berufsfreiheit) eng auszule-
gen. Aus dem Wortlaut i. V. m. dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz ergibt sich, dass die Daten nur im er-
forderlichen Umfang offenbart werden dürfen, also 
nur soweit sie nach einer Abwägung im Einzelfall als 
tatsächlich zu Präventionszwecken erforderlich ange-
sehen werden.

  Soweit nach dem Vorstehenden die Offenbarung von 
Daten an die gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
zur Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben zum Schutz 
der Versicherten erlaubt ist, ist bei der Übermittlung 
der Daten ein Zusatz aufzunehmen, wonach die of-
fenbarten Daten nur für Zwecke der Prävention, 
nicht aber für Regresszwecke verwendet werden dür-
fen.

4.   gegenüber den für den Schutz der Umwelt zuständi-
gen Behörden: Sofern es sich bei den Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen zugleich um Umweltinfor-
mationen im Sinne des §  2 Absatz  3 UIG handelt, 
dürfen sie nach den Voraussetzungen des UIG offen-
bart werden, §  23 Absatz  2 Satz  2 ArbSchG (siehe 
Nummer 3.2).

In diesen Fällen der befugten Offenbarung ist sicherzu-
stellen, dass nur der jeweils vorgesehene Adressat von 
den Geheimnissen Kenntnis erhält. Der Adressat ist auf-
zufordern, über den Inhalt der Offenbarung Verschwie-
genheit zu bewahren.

1.5

Voraussetzungen des § 139 b Absatz 1 Satz 3 GewO

§  139 b Absatz  1 Satz  3 GewO schützt Geschäfts- und 
Betriebsverhältnisse vor unbefugter Offenbarung. Der 
Begriff ist weiter als der in § 23 Absatz 2 ArbSchG ver-
wendete der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Als 
Geschäfts- und Betriebsverhältnisse sind grundsätzlich 
alle Vorgänge und tatsächlichen Umstände anzusehen, 
die mit den Gegebenheiten des Geschäfts- und Betriebs-
ablaufs im Zusammenhang stehen. Dies gilt unabhängig 
von einem Bezug zum Arbeitsschutz. Erfasst werden 
z. B.:
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 –  Betriebseinrichtungen

 –  Beschaffenheit und Menge der eingesetzten Be-
triebsmittel (etwa Zahl oder Standort bestimmter 
Maschinen) und Arbeitsstoffe

 –  Verbrauch von Brennstoffen

 –  anfallende Zwischenprodukte

 –  Einzelheiten der Betriebsorganisation

 –  Regelung der betriebsärztlichen Versorgung

 –  Verteilung der Arbeitszeit

 –  Zahl der Beschäftigten, auch der illegalen Beschäf-
tigung ausländischer Arbeitnehmer

 –  Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz

 –  abgeschlossene Strafverfahren

 –  Inhalt und Umfang von Maßnahmen der Arbeits-
schutzbehörden, die in Wahrnehmung der Auf-
sichtsbefugnisse getroffen werden.

Die Vorschrift wendet sich an „die besonderen, von den 
Landesregierungen zu ernennenden Beamten“. Dies ist 
derselbe Personenkreis, der in §  23 Absatz  2 ArbSchG 
angesprochen wird. Die Ausführungen zu Nummer  1.4 
gelten entsprechend. Das gilt auch hinsichtlich der Aus-
dehnung des Anwendungsbereiches auf die übrigen 
Beschäftigten der staatlichen Arbeitsschutzbehörden.

Geschützt sind solche Geschäfts- und Betriebsverhält-
nisse, die amtlich zur Kenntnis gelangen. Das ist dann 
der Fall, wenn sie im Rahmen der Ausübung der Dienst-
geschäfte bekannt werden. Auf die Quelle (z. B. freiwil-
lige Information des Unternehmens, Information des Be-
triebsrates, Bericht einer anderen Behörde, eigene 
Wahrnehmung) kommt es nicht an.

Die Geschäfts- und Betriebsverhältnisse müssen sich auf 
die der Besichtigung und Prüfung unterliegenden An-
lagen beziehen. Anlage ist als Oberbegriff für alle Räum-
lichkeiten, Plätze, technischen Einrichtungen, Bau-
stellen etc. zu verstehen, die den sachlichen Bezugs-
gegenstand der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften 
bilden.

Die Offenbarung von Geschäfts- und Betriebsverhältnis-
sen ist gemäß § 139 b Absatz 1 Satz 3 GewO nur in fol-
genden Fällen zulässig:

 –  zur Verfolgung von Gesetzeswidrigkeiten:

   Die Ausführungen unter Nummer  1.4 gelten ent-
sprechend.

   gegenüber den für den Schutz der Umwelt zustän-
digen Behörden:

 –  Die Ausführungen unter Nummer  1.4 gelten ent-
sprechend.

In diesen Fällen der befugten Offenbarung ist sicherzu-
stellen, dass nur der jeweils vorgesehene Adressat von 
den Verhältnissen Kenntnis erhält. Der Adressat ist auf-
zufordern, über den Inhalt der Offenbarung Verschwie-
genheit zu bewahren. 

1.6
Ausnahmen und Befreiung von den Geheimhaltungs-
pfl ichten

1.6.1
Entbindung von der Verschwiegenheitspfl icht

Die Geheimhaltungsvorschriften der §§  23 Absatz  2 
ArbSchG und 139 b GewO fi nden keine Anwendung, 
wenn der Unternehmer/Arbeitgeber den Bediensteten 
der Arbeitsschutzverwaltung von seiner Verschwiegen-
heitspfl icht entbindet. Der Bedienstete hat sich die 
 Befreiung durch schriftliche Erklärung bestätigen zu 
lassen. Soweit die Entbindung von der Verschwiegen-
heitspfl icht auch die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfasst, handelt es sich um eine Einwilligung ge-
mäß § 4 Absatz 1 DSG NRW bzw. § 4 a Absatz 1 BDSG; 
diese ist grundsätzlich schriftlich zu erteilen, nicht erst 
schriftlich zu bestätigen. Hängt die Zulässigkeit der 
Auskunft eines Bediensteten an einen Dritten von einer 
Entbindung von der Verschwiegenheitspfl icht ab, so hat 

die Behörde den Unternehmer/Arbeitgeber unverzüglich 
zu befragen. Dies gilt nicht, wenn unzweifelhaft ist, dass 
der Unternehmer/Arbeitgeber mit einer Auskunft an ei-
nen Dritten nicht einverstanden ist.

1.6.2 
Allgemeine Mitteilungen ohne Bezug auf geheimhal-
tungspfl ichtige Tatsachen

Die allgemeine Mitteilung, dass ein bestimmter Betrieb 
auf die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften über-
prüft werden wird oder dass dies bereits erfolgt ist sowie 
die generelle Feststellung, dass die Arbeitsschutzvor-
schriften beachtet werden oder etwa vorgebrachten Be-
anstandungen nachgegangen wurde, stellt keinen Ver-
stoß gegen arbeitsschutzrechtliche Geheimhaltungsvor-
schriften dar.

1.6.3
Mitteilungen zu statistischen Zwecken

Keine Anwendung fi nden die arbeitsschutzrechtlichen 
Geheimhaltungsvorschriften bei Mitteilungen zu statis-
tischen Zwecken gegenüber Behörden oder öffentlich-
rechtlichen Körperschaften, wenn sichergestellt ist, dass 
vorgesehene Veröffentlichungen keine Rückschlüsse auf 
Betriebs- und Geschäftsverhältnisse bzw. -geheimnisse 
zulassen, die dem Schutz der §§ 23 Absatz 2 ArbSchG, 
139 b GewO unterliegen. Bezüglich des Schutzes perso-
nenbezogener Daten gilt in diesen Fällen § 31 DSG NRW 
(vgl. Nummer 3.5.2).

1.6.4
Mitteilungen innerhalb von Behörden oder zwischen Be-
hörden

Grundsätzlich liegt innerhalb derselben Behörde bzw. 
zwischen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung keine Offenbarung eines 
Geheimnisses i. S. d. § 203 Absatz 2 StGB vor, sofern das 
Geheimnis im Rahmen der ordnungsgemäßen Aufgabe-
nerledigung zur Kenntnis gebracht wird. Ein Amtsträger 
oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpfl ichte-
ter hat im Regelfall das Geheimnis als „Behörde in Ge-
stalt dieser Person“ erfahren, so dass innerhalb dersel-
ben Behörde regelmäßig keine Offenbarung vorliegt, 
wenn das Geheimnis weiteren Behördenangehörigen zur 
Kenntnis gebracht wird, soweit dies im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Erledigung der Aufgabe geschieht. Eine 
Ausnahme kann dann vorliegen, wenn das Geheimnis 
ausdrücklich der Person des Amtsträgers „unter dem 
Siegel der Verschwiegenheit“ mitgeteilt wurde. Gegen-
über anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung liegt gemäß §  203 
Absatz  2  Satz  2, 2. Halbsatz StGB keine Offenbarung 
und damit keine Verstoß gegen die Geheimhaltungs-
pfl icht vor, wenn Einzelangaben im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Aufgabenerledigung bekanntgegeben 
werden und das Gesetz dies nicht untersagt.

Soweit aufgrund von Einzelfallanweisung oder aufgrund 
allgemeiner Regelung (Erlass, Verfügung, Geschäftsord-
nung) eine Berichtspfl icht gegenüber vorgesetzten Perso-
nen oder (Aufsichts-) Behörden besteht, sind Mitteilun-
gen in diesem Verhältnis keine Verstöße gegen 
bestehende Geheimhaltungspfl ichten.

Soweit die Adressaten der Berichte ihrerseits nicht be-
reits den Regelungen der §§ 23 Absatz 2 ArbSchG, 139 b 
GewO unterliegen, wird durch die Offenbarung des Ge-
heimnisses der Kreis der Geheimhaltungspfl ichtigen um 
diese Amtsträger bzw. für den öffentlichen Dienst be-
sonders Verpfl ichtete erweitert.

1.7
Folgen eines Verstoßes gegen die Geheimhaltungspfl icht

Ein Verstoß gegen die Geheimhaltungspfl ichten der 
§§ 23 Absatz 2 ArbSchG und 139 b GewO kann diszipli-
narrechtlich verfolgt werden. Darüber hinaus kann der 
Unternehmer/Arbeitgeber möglicherweise einen Scha-
densersatzanspruch aus Amtspfl ichtverletzung nach 
§  839 BGB i. V. m. Art.  34 GG geltend machen. Eine 
strafrechtliche Verfolgung wegen der Verletzung von 
Geheimhaltungsinteressen der Unternehmer/Arbeit-
geber (oder dritter Personen) kommt unter den Voraus-
setzungen der §§  203 Absatz  2 (Verletzung von Privat-
geheimnissen), 204 StGB (Verwertung von Privatge-
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heimnissen) in Betracht. Neben Geheimnissen, nament-
lich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, die den 
Bediensteten der Arbeitsschutzverwaltung als Amtsträ-
ger bekannt geworden sind, sind nach Maßgabe der in 
§ 203 Absatz 2 Satz 2 StGB getroffenen Regelung auch 
die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfassten 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse des Unternehmers/Arbeitgebers geschützt. Werden 
bei der Verletzung der geschützten Geheimnisse wich-
tige öffentliche Interessen gefährdet, kommt auch eine 
Strafbarkeit nach § 353 b StGB in Betracht.

2
Arbeitsschutzrechtliche Unterrichtungspfl ichten

2.1
Unterrichtungs- und Zusammenarbeitspfl icht des §  23 
Absatz 3 Arbeitsschutzgesetz

Im Rahmen der Bekämpfung bestimmten rechtswidrigen 
Handelns des Arbeitgebers (z. B. Beschäftigung von Aus-
ländern ohne die erforderliche Genehmigung; Schwarz-
arbeit oder illegale Arbeitnehmerüberlassung) ist die 
 Arbeitsschutzverwaltung verpfl ichtet, die zuständigen 
Behörden über konkrete Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen solcher Verstöße im Einzelfall zu unterrichten, § 23 
Absatz  3 Satz  1 ArbSchG. Darüber hinaus besteht in 
diesen Fällen eine Pfl icht zur Zusammenarbeit mit 
 diesen Stellen, § 23 Absatz 3 Satz 2 ArbSchG. Beispiels-
weise sind die Arbeitsschutzbehörden als Zusammenar-
beitsbehörden der Zollverwaltung nach §  2 Absatz  2 
Satz  1 Nummer  9 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
(SchwarzArbG) im Rahmen der für sie geltenden Vor-
schriften verpfl ichtet, den Behörden der Zollverwaltung 
– hier der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) – kon-
krete Anhaltspunkte für Verstöße gegen das Schwarz-
ArbG oder das Mindestlohngesetz (MiLoG) zu übermit-
teln (§ 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, Satz 3 ArbSchG 
i. V. m. § 6 Absatz 1 Satz 1 SchwarzArbG).

Die Vorschriften enthalten eine Befugnis zur Offenba-
rung i. S. d. § 23 Absatz 2 Satz 1 ArbSchG und befreien 
insoweit von der dort statuierten Geheimhaltungspfl icht.

Die Pfl icht zur Unterrichtung bedeutet, dass es eines Er-
suchens der auskunftsberechtigten Stellen nicht bedarf. 
Die Arbeitsschutzverwaltung muss also bei Vorliegen 
von konkreten Anhaltspunkten von sich aus tätig wer-
den. Die Unterrichtungspfl icht ist beschränkt auf die 
bloße Mitteilung von Informationen, die im Rahmen der 
Wahrnehmung der eigenen originären Aufgaben erlangt 
wurden. Eine Pfl icht zu weitergehenden Ermittlungen 
besteht nicht.

Die Pfl icht zur Zusammenarbeit gem. §  23 Absatz  3 
Satz 2 ArbSchG steht in engem Zusammenhang mit der 
Pfl icht zur Unterrichtung gem. § 23 Absatz 3 Satz 1 Arb-
SchG. Sie ist beschränkt auf eine Unterstützung der zu-
ständigen Stellen im Rahmen der eigenen rechtlichen 
und tatsächlichen Möglichkeiten der Arbeitsschutzver-
waltung. In Betracht kommt insoweit die Konkretisie-
rung bereits nach §  23 Absatz  3 Satz  1 ArbSchG ge-
machter Angaben, die Beantwortung gezielter Fragen, 
die Beratung oder sonstige Erläuterungen. Eine Pfl icht 
zur Vornahme eigener weitergehender Ermittlungen be-
steht nicht.

2.2
Unterrichtungs- und Zusammenarbeitspfl icht des § 139 b 
Absatz 7, 8 Gewerbeordnung

Die Vorschrift des § 139 b Absatz 7 GewO entspricht in-
haltlich §  23 Absatz  3 Satz  1 ArbSchG. Die Vorschrift 
des §  139 b Absatz  8 GewO entspricht inhaltlich §  23 
Absatz 3 Satz 2 ArbSchG. 

Die Ausführungen unter Nummer  2.1 gelten entspre-
chend.

2.3
Zusammenarbeitspfl icht des §  21 Absatz  3 Arbeits-
schutzgesetz

Im Verhältnis zu den Trägern der gesetzlichen Unfall-
versicherung besteht für die Arbeitsschutzverwaltung 
die Pfl icht zur engen Zusammenarbeit bei der Überwa-
chung, zur Förderung des Erfahrungsaustausches sowie 
zur Unterrichtung über durchgeführte Betriebsbesichti-

gungen und deren wesentliche Ergebnisse. Für die Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung ergeben sich in-
haltlich die gleichen Pfl ichten aus §  20 Absatz  1 SGB 
VII.

Ziel der Regelungen ist insbesondere die Vermeidung 
doppelter, nicht abgestimmter Überwachung und die 
Vermeidung des Ergreifens widersprüchlicher Überwa-
chungsmaßnahmen. Zur Konkretisierung der Zusam-
menarbeit zwischen der Arbeitsschutzverwaltung und 
den Unfallversicherungsträgern wird verwiesen auf die 
Rahmenvereinbarung über das Zusammenwirken der 
staatlichen Arbeitsschutzbehörden der Länder und der 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung im Rahmen 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) zwischen den Unfallversicherungsträgern und 
dem Land Nordrhein-Westfalen vom 15.07.2009 und der 
Ergänzung vom 23.08.2013 in der jeweils aktuellen Fas-
sung.

Soweit im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 21 Ab-
satz  3 ArbSchG zu Präventionszwecken die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten und / oder Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen erforderlich ist, handelt es 
sich um eine befugte Offenbarung i. S. d. §  13 Ab-
satz 2 Satz 1 a) DSG NRW (siehe Nummer 3.5.2) oder i. 
S. d. § 23 Absatz 2 Satz 1 ArbSchG (siehe Nummer 1.4). 

2.4
Informations- und Unterstützungspfl ichten nach §§  29 
bis 31 Produktsicherheitsgesetz

Das Produktsicherheitsgesetz regelt in Abschnitt  7 In-
formations- und Meldepfl ichten. Bei der Überwachung 
des Inverkehrbringens von Produkten haben sich die zu-
ständigen Behörden gegenseitig zu informieren und zu 
unterstützen.

Hinsichtlich der Information der Öffentlichkeit gilt:

1.  Bestimmte Anordnungen macht nur die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin öffentlich 
bekannt (§ 31 Absatz 1 ProdSG).

2.  Über sonstige den zuständigen Behörden zur Verfü-
gung stehende Erkenntnisse zu Produkten, die mit 
Risiken für die Sicherheit und Gesundheit von Perso-
nen verbunden sind, haben auch die Marktüberwa-
chungsbehörden die Aufgabe die Öffentlichkeit, vor-
zugsweise auf elektronischem Weg, zu informieren 
(§ 31 Absatz 2 ProdSG). Hierzu gehören insbesondere 
Informationen zur Identifi zierung der Produkte, über 
die Art der Risiken und die getroffenen Maßnahmen.

 –  Würden dabei auch Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse oder wettbewerbsrelevante Informatio-
nen, die dem Wesen nach Betriebsgeheimnissen 
gleichkommen, veröffentlicht, ist der Betroffene 
vor der Veröffentlichung anzuhören. Auf dieser 
Grundlage ist dann zu prüfen, ob bzw. inwieweit 
eine Veröffentlichung solcher Informationen tat-
sächlich erforderlich ist bzw. hinsichtlich welcher 
Daten eine Information der Öffentlichkeit mögli-
cherweise entbehrlich ist.

 –  Dagegen ist die Veröffentlichung personenbezoge-
ner Daten selbst nach Anhörung, aber ohne Einwil-
ligung des Betroffenen nur ausnahmsweise dann 
zulässig, wenn sie zur Abwehr von Gefahren für die 
Sicherheit und Gesundheit von Personen unver-
zichtbar ist und schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen nicht entgegenstehen.

3.  Eine Warnung der Öffentlichkeit vor den mit dem 
Produkt verbundenen Risiken ist unter den Voraus-
setzungen des §  26 Absatz  2  Satz  2 Nummer  9, 
2. Halbsatz ProdSG möglich.

2.5
Übermittlungs- und Mitteilungspfl ichten nach § 10 Ab-
satz 2, 3 Fahrpersonalgesetz

Nach §  10 Fahrpersonalgesetz sind Informationen über 
Bußgeldverfahren zum Zwecke der Beurteilung der Zu-
verlässigkeit des Unternehmens an die in Absatz  2 ge-
nannten öffentlichen Stellen, Gerichte und Behörden zu 
übermitteln. Nach § 10 Absatz 2 a FPersG sind Zuwider-
handlungen, die Anlass geben, an der Zuverlässigkeit 
des Unternehmers und der zur Führung der Kraftver-
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kehrsgeschäfts bestellten Personen zu zweifeln, dem Un-
ternehmen und der für das Unternehmen nach Güter-
kraftverkehrsgesetz oder Personenbeförderungsgesetz 
für den Berufszugang zuständigen Erlaubnis- bzw. Ge-
nehmigungsbehörde mitzuteilen, ggf. unter Zusammen-
führung der von Angehörigen desselben Unternehmens 
begangenen Zuwiderhandlungen. Von einer Übermitt-
lung ist nach § 10 Absatz 3 FPersG nur abzusehen, wenn 
schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen des Betroffe-
nen das öffentliche Interesse überwiegen. Regelmäßig 
zur Aberkennung der Zuverlässigkeit des Unternehmers 
und der zur Führung der Kraftverkehrsgeschäfte bestell-
ten Personen führen jedenfalls die sog. „schwersten Ver-
stöße“ nach Art. 6 Absatz II b) i. V. m. Anhang IV der VO 
(EG) Nr. 1071/2006 mit der Folge, dass bestandskräftige 
Bußgeldbescheide über solche „schwersten Verstöße“ in 
jedem Fall mitzuteilen sind.

Von den Mitteilungspfl ichten nach §  10 FPersG unbe-
rührt bleibt die Verpfl ichtung zur Datenübermittlung 
auf der Grundlage des § 149 Absatz 3 GewO (Gewerbe-
zentralregister).

3
Regelungen aus anderen Rechtsgebieten

3.1
Informationsfreiheitsgesetz NRW

3.1.1
Jedermannsrecht nach § 1 Absatz 1 IFG NRW

Nach § 1 Absatz 1 IFG NRW hat jede natürliche Person 
Anspruch auf Zugang zu den vorhandenen amtlichen In-
formationen (gebundene Entscheidung). Im Umkehr-
schluss steht juristischen Personen der Anspruch nicht 
zu. Die Geltendmachung eines besonderen Interesses 
hinsichtlich der begehrten Information ist nicht erfor-
derlich.

3.1.2
Verhältnis zu anderen Informationsrechten, § 4 Absatz 2 
IFG NRW

Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu In-
formationen, die Auskunftserteilung oder die Gewäh-
rung von Akteneinsicht regeln, gehen diese den Vor-
schriften des IFG NRW nach § 4 Absatz 2 IFG NRW vor. 
Diese Vorschrift wird jedoch sehr eng ausgelegt mit der 
Folge, dass andere in Betracht kommende Regelungen 
einen Rückgriff auf das IFG NRW nicht in jedem Fall 
sperren; andernfalls liefe die gesetzgeberische Absicht, 
durch einen verfahrensunabhängigen Anspruch auf In-
formationszugang die Transparenz behördlichen Han-
delns zu steigern, weitgehend leer. Vielmehr sind Kon-
kurrenzfragen nach der Rechtsprechung des OVG 
Münster (Beschluss vom 31. 1. 2005, Az. 21 E 1487/04, 
Rz.  16) in jedem konkreten Einzelfall durch eine syste-
matische, an Sinn und Zweck des Gesetzes orientierte 
Auslegung der jeweiligen Informationszugangsrechte zu 
klären. Hierzu müssen vor allem die jeweiligen Rege-
lungsmaterien der in Betracht kommenden verschiede-
nen Informationszugangsrechte berücksichtigt werden. 
Eine Vorrangigkeit im Sinne einer Ausschließlichkeit ist 
nur dort anzunehmen, wo die jeweiligen Rechte die glei-
chen Anliegen verfolgen und / oder identische Zielgrup-
pen erfassen. Eine besondere Rechtsvorschrift i. S. d. § 4 
Absatz 2 Satz 1 IFG NRW und damit ein Vorrang gegen-
über dem IFG NRW liegt daher nur dann vor, wenn de-
ren Anwendungsbereich in sachlicher Hinsicht wegen 
spezifi scher Anforderungen an die Informationen, die 
der Rechtsvorschrift unterfallen, und / oder in persönli-
cher Hinsicht wegen spezifi scher Anforderungen an die 
Personen, auf welche die Rechtsvorschrift Anwendung 
fi ndet, beschränkt ist.

Diesen Kriterien folgend sind die Auskunftsrechte nach 
folgenden Vorschriften vorrangig und sperren die An-
wendung des IFG NRW abschließend, d. h. ein Rückgriff 
auf das IFG NRW scheidet hier gänzlich aus:

–  VIG

–  Landesverfassung

Die Auskunftsrechte nach folgenden Vorschriften sind 
zwar gegenüber dem IFG NRW vorrangig, weil sie spezi-
eller sind und zum Teil weitergehende Einsichtsrechte 

gewähren; die Informationszugangsregelungen des IFG 
NRW bleiben jedoch subsidiär (nachrangig) anwendbar:

–  UIG NRW

–  VwVfG NRW (vgl. OVG Münster, Beschluss vom 
31. 1. 2005, Az. 21 E 1487/04)

–  DSG NRW

–  Pressegesetz NRW (vgl. OVG Münster, Urteil vom 
26. 11. 2013, Az. 8 A 809/12)

Ist die Arbeitsschutzbehörde die für die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten zuständige Verwaltungsbehörde, 
ist wie folgt zu differenzieren:

–  Während eines anhängigen Ordnungswidrigkeitenver-
fahrens sind die Auskunftsrechte nach dem OWiG 
(siehe näher Nummer 3.6) vorrangig, weil diese Rege-
lungen aufgrund ihres persönlichen und sachlichen 
Anwendungsbereichs abschließend sind.

–  Nach Abschluss des Ordnungswidrigkeitenverfahrens 
stellen die Auskunftsrechte nach dem OWiG keine be-
sonderen Rechtsvorschriften i. S. d. § 4 Absatz 2 Satz 1 
IFG NRW dar, so dass dann der Anwendungsbereich 
des IFG NRW eröffnet ist.

3.1.3
Verhältnis zu den Geheimhaltungsvorschriften

Die bundesrechtlichen Geheimhaltungsvorschriften des 
§  23 Absatz  2 ArbSchG und §  139 b Absatz  1 Satz  3 
GewO begrenzen den Anspruch aus §  4 Absatz  1 IFG 
NRW, d. h. sofern sie anwendbar sind (näher Num-
mer 1.3) und deren tatbestandsmäßigen Voraussetzungen 
vorliegen (siehe Nummer 1.4 ff.), sind Anträge auf Infor-
mationszugang unter Hinweis auf diese Vorschriften ab-
zulehnen.

Außerhalb des Anwendungsbereichs der §§ 23 Absatz 2 
ArbSchG und 139 b Absatz  1 Satz  3 GewO gelten die 
allgemeinen Geheimhaltungsvorschriften (siehe Num-
mer 1.3), die keine Sperrwirkung für das IFG NRW ent-
falten, mit der Folge, dass über den beantragten Infor-
mationszugang auf der Grundlage der Voraussetzungen 
des IFG NRW zu entscheiden ist.

3.1.4
Ausschluss und Beschränkungen nach §§  6 bis 9 IFG 
NRW

Der Anspruch auf Informationszugang wird durch die 
§§  6 bis 9 IFG NRW ausgeschlossen bzw. beschränkt. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn durch die Bekanntgabe der 
Information der Ablauf eines anhängigen Verwaltungs- 
oder Ordnungswidrigkeitenverfahrens oder der Erfolg 
einer bevorstehenden behördlichen Maßnahme erheblich 
beeinträchtigt würde (§ 6 Satz 1 b) IFG NRW).

Begehrt der Antragsteller eine Information, bei der per-
sonenbezogene Daten offenbart werden, so darf die In-
formation nur zugänglich gemacht werden, wenn die 
personenbezogenen Daten zuvor abgetrennt oder ge-
schwärzt worden sind, die betroffene Person eingewilligt 
hat oder eine sonstige Alternative des § 9 IFG NRW ein-
schlägig ist.

Sofern durch das Bekanntwerden der begehrten Infor-
mationen auch Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
bzw. -verhältnisse offenbart würden, ist der Informati-
onszugang nach den besonderen Voraussetzungen des 
§ 8 IFG NRW nur dann zu gewähren, soweit dadurch

–  kein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde  o d e r

–  zwar ein geringfügiger Schaden entstehen würde, aber 
die Allgemeinheit ein überwiegendes Interesse an der 
Informationsgewährung hat.

Dabei muss der Informationszugang zum Schutz solcher 
Rechtsgüter der Allgemeinheit erforderlich sein, die ge-
genüber dem Geheimhaltungsinteresse des Unterneh-
mens eindeutig höher zu bewerten sind. Dabei kommt es 
auf ein persönliches Betroffensein des Informationssu-
chenden nicht an. Derjenige, der den gesetzlich verbürg-
ten Informationsanspruch geltend macht, wird als Sach-
walter der Allgemeinheit angesehen, dessen Interesse an 
der Verfolgung des Anspruchs einem gleichgerichteten 
öffentlichem Interesse entspricht (OVG Münster, Be-
schluss vom 3.5.2010, Az. 13 a F 31/09, Rz.  41 f.). An-
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haltspunkte für ein überwiegendes Informationsinter-
esse der Allgemeinheit können z. B. Berichte in der 
örtlichen Presse über das betreffende Thema oder auch 
die Auswirkungen der Informationskenntnis für die All-
gemeinheit sein.

3.2
Umweltinformationsgesetz 

3.2.1
Anspruch nach § 2 UIG NRW i. V. m. § 3 UIG

Sowohl § 23 Absatz 2 Satz 2 ArbSchG als auch § 139 b 
GewO verweisen für diejenigen Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse bzw. -verhältnisse, bei denen es sich um In-
formationen im Sinne des UIG handelt, hinsichtlich der 
Offenbarungsbefugnis auf dessen Vorschriften.

Nach § 2 UIG NRW i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 UIG hat 
jede Person Anspruch auf freien Zugang zu Umweltin-
formationen, die bei einer Behörde vorhanden sind (ge-
bundene Entscheidung).

Eine Legaldefi nition dessen, was unter Informationen 
über die Umwelt zu verstehen ist, liefert § 2 Satz 3 UIG 
NRW i. V. m. § 2 Absatz 3 des UIG. Umweltinformatio-
nen sind danach  unabhängig von der Art ihrer Speiche-
rung alle Daten über:

1.  den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und 
Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft und natürli-
che Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küs-
ten- und Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre 
Bestandteile, einschließlich gentechnisch veränderter 
Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen 
diesen Bestandteilen

2.  Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung, 
Abfälle aller Art sowie Emissionen, Ableitungen und 
sonstige Freisetzungen von Stoffen in die Umwelt, 
die sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der 
Nummer 1 auswirken oder wahrscheinlich auswirken

3. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die

 a)  sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der 
Nummer 1 oder auf Faktoren im Sinne der Num-
mer  2 auswirken oder wahrscheinlich auswirken 
oder

 b)  den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne 
der Nummer 1 bezwecken; zu den Maßnahmen ge-
hören auch politische Konzepte, Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, Abkommen, Umweltverein-
barungen, Pläne und Programme

4. Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts

5.  Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftli-
che Analysen und Annahmen, die zur Vorbereitung 
oder Durchführung von Maßnahmen oder Tätigkeiten 
im Sinne der Nummer 3 verwendet werden, und

6.  den Zustand der menschlichen Gesundheit und Si-
cherheit, die Lebensbedingungen des Menschen sowie 
Kulturstätten und Bauwerke, soweit sie jeweils vom 
Zustand der Umweltbestandteile im Sinne der Num-
mer 1 oder von Faktoren, Maßnahmen oder Tätigkei-
ten im Sinne der Nummern 2 und 3 betroffen sind 
oder sein können; hierzu gehört auch die Kontamina-
tion der Lebensmittelkette.

Ein Informationsanspruch kann z. B. bestehen im Hin-
blick auf den Umgang mit Gefahrstoffen, den Transport 
gefährlicher Güter, Erlaubnisverfahren für Anlagen 
nach §  13 Betriebssicherheitsverordnung, die Freiset-
zung von radioaktiven Stoffen und unzulässige Exposi-
tion durch Röntgenstrahlen, Störfälle in Anlagen oder 
Protokolle von Lärmmessungen.

Soweit die Behörde nicht über die angefragten Umwelt-
informationen verfügt, leitet sie den Antrag an die Stelle 
weiter, die ihres Wissens über diese Informationen ver-
fügt, beispielsweise die häufi g sachnäheren Umweltde-
zernate und die kommunalen Umwelt-, Abfallwirt-
schafts- oder Wasserämter und ähnliche Stellen, und 
unterrichtet den Antragsteller über die Weiterleitung. 
Anstelle der Weiterleitung kann die antragstellende Per-
son auf die Stellen, die über die angefragten Informatio-
nen verfügen, hingewiesen werden (§ 2 Satz 3 UIG NRW 
i. V. m. § 4 Absatz 3 UIG).

3.2.2
Ablehnungsgründe nach §  2 Satz  3 UIG NRW i. V. m. 
§§ 8, 9 UIG

Der Auskunftsanspruch ist zum Schutz öffentlicher oder 
privater Belange ausgeschlossen oder beschränkt.

Nach §  9 Absatz  1 Nummer  3 UIG besteht kein Aus-
kunftsanspruch, wenn Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse zugänglich gemacht werden würden. Eine Befugnis 
zur Offenbarung besteht jedoch in zwei Fällen:

– Der Betroffene hat zugestimmt.

–  Das Offenbarungsinteresse überwiegt das Interesse an 
der Geheimhaltung:

Im letztgenannten Fall ist eine Abwägung erforderlich, 
nach der eine Offenbarungsbefugnis nur insoweit anzu-
nehmen ist, als die Offenbarung der jeweiligen Informa-
tionen zur materiellen Verbesserung des Umweltschut-
zes geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist. Je 
wichtiger für ein Unternehmen Rezepturen oder Produk-
tionsverfahren oder soeben errichtete teure Produktions-
einrichtungen sind, desto umfangreicher und begründe-
ter muss die Darlegung des Antragstellers sein. Ein 
berechtigtes Interesse eines Unternehmens an der Nicht-
verbreitung von Informationen besteht insbesondere 
dann, wenn die Offenlegung geeignet ist, exklusives 
technisches oder kaufmännisches Wissen den Marktkon-
kurrenten zugänglich zu machen und so die Wettbe-
werbsposition des Unternehmens nachteilig zu beein-
fl ussen. Berücksichtigt werden muss auch, dass ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis auch bereits dann 
zugänglich gemacht wird, wenn die offengelegte Infor-
mation nicht selbst ein Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nis darstellt, sondern vielmehr ihrerseits Rückschlüsse 
auf Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zulässt und da-
mit negative Auswirkungen auf diese hätte. Negativ in 
diesem Sinne sind Auswirkungen, wenn hierdurch einem 
Konkurrenten wettbewerbsrelevante Umstände bekannt 
werden.

Im Zweifel geht der Schutz der Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse vor.

Nach § 9 Absatz 1 Satz 3 UIG ist der Betroffene vor ei-
ner Entscheidung über die Offenbarung von Informatio-
nen anzuhören. Nach Satz 4 liegt eine Betroffenheit ins-
besondere dann vor, wenn Informationen als Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet worden sind. 
Im Übrigen ist nach Satz  5 auf Verlangen der Behörde 
darzulegen, dass ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis 
vorliegt.

3.3
Verbraucherinformationsgesetz

3.3.1
Auskunftsberechtigte und Umfang des Informations-
rechts nach dem VIG

Durch die Novellierung des Verbraucherinformationsge-
setzes (VIG) zum 1.9.2012 wird neben den bisherigen In-
halten des VIG, Lebens- und Futtermittel, erstmals auch 
der Bereich der Verbraucherprodukte im Sinne des §  2 
Nummer 26 ProdSG von diesem Gesetz erfasst. § 2 VIG 
gewährt den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu-
nächst ein umfassendes Informationsrecht (gebundene 
Entscheidung). Das Informationsrecht bezieht sich z. B. 
auf von der zuständigen Behörde festgestellte unzuläs-
sige Abweichungen des Verbraucherprodukts von An-
forderungen des ProdSG, einer auf Grund des ProdSG 
erlassenen Rechtsverordnung oder eines unmittelbar gel-
tenden Rechtsakts der Europäischen Gemeinschaft bzw. 
der Europäischen Union im Anwendungsbereich des 
ProdSG. Darüber hinaus besteht ein Informationsrecht 
bezüglich der der Behörde bekannten, von einem Ver-
braucherprodukt ausgehenden Gefahren oder Risiken 
für die Gesundheit oder Sicherheit von Verbrauchern, 
der Zusammensetzung, ihrer Beschaffenheit, der physi-
kalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften 
eines Verbraucherproduktes sowie über Überwachungs-
maßnahmen oder andere behördliche Tätigkeiten zum 
Schutz von Verbrauchern einschließlich der Auswertung 
dieser Tätigkeiten. 
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Dieses zunächst umfassend gewährte Informationsrecht 
wird in §  3 VIG wieder erheblich eingeschränkt. Dabei 
unterscheidet das VIG bei den Ausschluss- und Be-
schränkungsgründen zwischen dem Informationsrecht 
entgegenstehenden öffentlichen Belangen einerseits und 
privaten Belangen andererseits.

Zu den öffentlichen Belangen zählen z. B. die Vertrau-
lichkeit der Beratung von Behörden, ein laufendes Ver-
waltungs-, Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren 
sowie das Dienstgeheimnis. Nicht ablehnen kann die 
 Behörde den Informationszugang unter Berufung auf ein 
laufendes Verwaltungs-, Straf- oder Ordnungswidrig-
keitenverfahren allerdings dann, 

 –  wenn es um Informationen über behördlich festge-
stellte nicht zulässige Abweichungen eines Ver-
braucherprodukts von Anforderungen des Produkt-
sicherheitsgesetzes oder der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen  bzw. von 
Anforderungen unmittelbar geltender Rechtsakte 
der Europäischen Union im Anwendungsbereich 
des ProdSG sowie damit im Zusammenhang ste-
hende Maßnahmen und Entscheidungen geht

 –  oder von dem betreffenden Produkt Gefahren bzw. 
Risiken für Gesundheit und Sicherheit der Ver-
braucherinnen und Verbrauchern ausgehen

 –  oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe 
überwiegt.

Allgemein scheidet jedoch ein Informationsanspruch we-
gen entgegenstehender öffentlicher Belange in der Regel 
hinsichtlich solcher Informationen aus, die zwar nicht 
zulässige Abweichungen des Produkts von Anforderun-
gen der o. g. Regelungen sowie damit im Zusammenhang 
stehende Maßnahmen und Entscheidungen betreffen, 
aber diese Informationen bereits vor mehr als fünf Jah-
ren seit der Antragstellung entstanden sind.

Zu den einem Auskunftsbegehren entgegenstehenden 
privaten Belangen zählen – wenn die Zustimmung des 
Betroffenen nicht vorliegt – personenbezogene Daten, 
der Schutz von geistigem Eigentum, Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse einschließlich Rezepturen, Konstruk-
tions- und Produktionsunterlagen sowie Informationen, 
welche der Behörde auf Grund von Melde- oder Anzei-
gepfl ichten zugegangen sind. Dabei werden diese Aus-
schlussgründe insbesondere dann wieder eingeschränkt, 
wenn Abweichungen von Normen festgestellt wurden 
oder Gefahren bzw. Risiken für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Verbraucher bestehen. Insbesondere kann 
sich die auskunftspfl ichtige Stelle in diesen Fällen nicht 
auf die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen berufen (§ 3 Satz 3 VIG) und muss auch den Namen 
des Händlers, die Handelsbezeichnung und Beschrei-
bung des Produktes sowie die Liefer- und Vertriebskette 
benennen. Darüber hinaus können Ausschluss- und Be-
schränkungsgründe auch durch ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse entfallen. 

3.3.2
Antrag auf Informationen und Ablehnungsgründe

Informationen nach dem VIG werden nur auf Antrag er-
teilt (§  4 VIG). Der Antrag muss hinreichend bestimmt 
sein und deutlich erkennen lassen, auf welche Informati-
onen er gerichtet ist.

Ein missbräuchlich gestellter Antrag ist abzulehnen. Ein 
solcher Fall liegt insbesondere vor, wenn der Antragstel-
ler über die begehrte Information bereits verfügt. 

Eine Antragsablehnung soll erfolgen, soweit der Antrag 
sich auf Entwürfe zu Entscheidungen (ausgenommen 
sind hier Ergebnisse Dritter im Vorfeld, z. B. Beweis-
erhebungen, Gutachten oder Stellungnahmen) oder 
 vertraulich übermittelte oder erhobene Informationen 
bezieht. Auch die Gefährdung von bevorstehenden be-
hördlichen Maßnahmen oder die sonstige Beeinträchti-
gung der Aufgabenerfüllung soll zur Ablehnung führen. 

Wenn der Antragsteller sich die begehrten Informatio-
nen in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen 
Quellen beschaffen kann, kann der Antrag abgelehnt 
und der Antragsteller auf diese Quellen verwiesen wer-
den.

Haben die Marktüberwachungsbehörden Erkenntnisse 
zu Verbraucherprodukten, die mit Risiken für die Si-
cherheit und Gesundheit von Personen verbunden sind, 
so haben sie die Öffentlichkeit nach dem Produktsicher-
heitsgesetz, auch ohne Antrag, zu informieren (vgl. 
hierzu näher Nummer 2.4).

3.3.3
Verfahren und Bescheidungsfrist

Bei der Bearbeitung eines Antrags nach dem VIG ist das 
VwVfG NRW zu beachten (§  5 Absatz  1 VIG). Grund-
sätzlich sind deshalb nach §  28 VwVfG NRW die vom 
Bekanntwerden der Information Betroffenen (Unterneh-
men sowie im Unternehmen Beschäftigte) vor der 
Entscheidung über den Antrag anzuhören. Die Anhö-
rung kann in Fällen, in denen der bzw. dem Betroffenen 
die Erhebung der Information durch die Stelle bekannt 
ist und er oder sie in der Vergangenheit bereits Gelegen-
heit hatte, zum Bekanntwerden derselben Information 
Stellung zu nehmen, unterbleiben. Die Anhörung des 
Betroffenen kann auch dann unterbleiben, wenn aus an-
deren Gründen ein Informationszugang nicht erfolgt.

Anträge nach dem VIG sind in der Regel innerhalb eines 
Monats zu bescheiden. Im Fall einer Beteiligung Dritter 
verlängert sich die Frist auf zwei Monate.

Die Entscheidung über den Antrag ist auch der bzw. 
dem betroffenen Dritten mitzuteilen. Wird dem Antrag 
stattgegeben, sind Ort, Zeit und Art des Informationszu-
gangs mitzuteilen. Der Informationszugang darf erst er-
folgen, wenn die Entscheidung der bzw. dem betroffenen 
Dritten bekannt gegeben und ihr bzw. ihm ein ausrei-
chender Zeitraum (in der  Regel ein bis zwei Wochen) 
zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden 
ist.

3.3.4
Verhältnis zu anderen Informationsrechten 

Das Informationsrecht nach dem VIG besteht nicht, so-
weit in anderen Rechtsvorschriften entsprechende oder 
weitergehende Vorschriften vorgesehen sind. 

3.4
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW 

3.4.1
Akteneinsichtsrecht nach §  29 Absatz  1 und 3 VwVfG 
NRW

Unter den Voraussetzungen des §  29 Absatz  1 VwVfG 
NRW haben die Beteiligten eines Verwaltungsverfahrens 
einen Rechtsanspruch auf Akteneinsicht. Es handelt sich 
um eine gebundene Entscheidung. Ein Verwaltungsver-
fahren im Sinne des Gesetzes ist die nach außen wir-
kende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der 
Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass des 
Verwaltungsaktes gerichtet ist; der Begriff schließt den 
Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages ein (§  9 VwVfG NRW). 
Verwaltungsverfahren sind danach solche Tätigkeiten, 
die auf den Erlass von Ordnungsverfügungen, die Ertei-
lung von Ausnahmen sowie von Konzessionen im weites-
ten Sinne (z. B. Genehmigungen, Bewilligungen oder 
 Erlaubnisse) in den Bereichen des Arbeits- und techni-
schen Gefahrenschutzes zielen. Andere Tätigkeiten im 
Rahmen der Überwachung, z. B. Besichtigungen, Unfall-
untersuchungen oder die Bearbeitung von Anzeigen ge-
hören nur dann zum Verwaltungsverfahren, wenn sich 
daran eine auf den Erlass eines Verwaltungsakts gerich-
tete Tätigkeit anschließt. Nur dann besteht ein Akten-
einsichtsrecht der Beteiligten. Dagegen sind zum Bei-
spiel Akteneinsichtsersuche im Anschluss an Arbeitsun-
fälle im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen regelmäßig abzulehnen. Da-
von unabhängig kann sich ein Anspruch aus dem IFG 
NRW ergeben. Keine Verwaltungsverfahren sind man-
gels Außenwirkung auch Stellungnahmen für andere Be-
hörden, z. B. im Genehmigungsverfahren nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz.

Sofern ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet 
wurde, sind jedoch die Vorschriften des OWiG anwend-
bar. Danach ist hinsichtlich des Personenkreises, der die 
Einsichtnahme beantragt, zu unterscheiden (siehe Num-
mer 3.6). 
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Zur Akteneinsicht berechtigt sind nur die am Verwal-
tungsverfahren Beteiligten. Dazu zählen nach §  13 
VwVfG NRW neben Antragsteller, Antragsgegner und 
Adressat eines Verwaltungsaktes auch weitere, die ein 
rechtliches Interesse im Sinne von § 13 Absatz 1 Num-
mer 3 und 4, Absatz 2 VwVfG NRW haben.

Ein Akteneinsichtsrecht besteht nur, soweit die Kennt-
nis des Akteninhalts zur Geltendmachung oder Verteidi-
gung der rechtlichen Interessen eines Beteiligten erfor-
derlich ist. Ein rechtliches Interesse ist dann gegeben, 
wenn durch die Einsichtnahme ein Rechtsverhältnis 
bzw. ein rechtlich relevantes Verhalten geklärt oder eine 
gesicherte Grundlage für die Geltendmachung eines An-
spruchs (z. B. auf Schadensersatz) geschaffen werden 
soll. Soweit die Erforderlichkeit nicht ohne Weiteres er-
kennbar ist (z. B. bei dem von einer Maßnahme betroffe-
nen Unternehmer) bzw. aus den Umständen oder dem 
Gesamtzusammenhang nicht offensichtlich ist, hat die/
der Beteiligte darzulegen, inwiefern und wozu die 
Kenntnis des Akteninhalts erforderlich ist.

Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten 
führt, § 29 Absatz 3 VwVfG NRW. Der Begriff der Akte 
ist umfassend zu verstehen, dazu zählen alle bei der Ar-
beitsschutzbehörde zu dem jeweiligen Vorgang vorlie-
genden Informationen (z. B. auch Gutachten, Stellung-
nahmen anderer Behörden, Fotos, Videos), unabhängig 
vom jeweiligen Speichermedium (z. B. optische Daten-
träger wie Blu-ray-Discs oder elektronische Datenträger 
wie Festplatte oder USB-Stick), nicht jedoch Entschei-
dungsentwürfe sowie Arbeiten zu ihrer unmittelbaren 
Vorbereitung (Absatz 1 Satz 2).

In zeitlicher Hinsicht gilt das Recht auf Akteneinsicht 
von der Einleitung bis zum Abschluss des Verwaltungs-
verfahrens. Nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ent-
scheidung hat auch ein (ehemals) Beteiligter am Verwal-
tungsverfahren keinen Anspruch mehr auf Akteneinsicht 
nach § 29 Absatz 1 VwVfG NRW. Allerdings kann sich 
ein Anspruch aus dem IFG NRW ergeben.

Hinsichtlich des Verfahrens wird auf den Runderlass des 
Innenministers zur Übermittlung von Akten in die 
Kanzleiräume von bevollmächtigten Rechtsanwälten 
vom 21. Dezember 1988 (SMBl. NRW. 2010) in der je-
weils geltenden Fassung hingewiesen.

3.4.2
Ausschluss und Beschränkungen nach §§  29 Absatz  2, 
3 b VwVfG NRW

Die Behörde ist zur Gestattung von Akteneinsicht nicht 
verpfl ichtet, soweit

 –  durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Auf-
gaben beeinträchtigt würde

 –  das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem 
Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteil be-
reiten würde oder

 –  die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen 
nach, namentlich wegen der berechtigten Interes-
sen der Beteiligten oder dritter Personen, geheim 
gehalten werden müssen.

Bei der dritten Alternative ist eine Abwägung des Inter-
esses des Beteiligten an Information und des privaten 
Geheimhaltungsinteresses des Betroffenen vorzuneh-
men. Insbesondere bei Informationen über den Gesund-
heitszustand einer Person, Vermögensverhältnisse und 
familiäre Verhältnisse wird die Abwägung zugunsten 
des Geheimhaltungsinteresses des Betroffenen ausfallen. 
Gleiches gilt für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
(Begriff siehe Nummer 1.4), so dass im Ergebnis ein An-
spruch auf Akteneinsicht in diesen Fällen regelmäßig 
ausgeschlossen ist.

Für alle Verwaltungstätigkeiten, auch außerhalb von 
Verwaltungsverfahren, z. B. im Rahmen der Überwa-
chung, ist in §  3 b VwVfG NRW ebenfalls klarstellend 
geregelt, dass die Behörde Angaben über persönliche 
und sachliche Verhältnisse sowie Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse nicht unbefugt offenbaren darf.

Eine Befugnis zur Offenbarung liegt in der Regel nur bei 
Einverständnis des Betroffenen oder gesetzlichen Mittei-

lungspfl ichten (§§ 23 Absatz 2 und 3 ArbSchG, 139 b Ab-
satz 7 GewO) vor.

3.4.3
Amtshilfe nach §§ 4 ff. VwVfG NRW

Nach § 4 Absatz 1 VwVfG NRW leistet jede Behörde an-
deren Behörden ergänzende Hilfe (Amtshilfepfl icht). Die 
Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe sind in § 5 
VwVfG NRW geregelt. Von besonderer Bedeutung ist die 
Bestimmung des § 5 Absatz 2 Satz 2 VwVfG NRW, wo-
nach die ersuchte Behörde zur Vorlage von Urkunden 
oder Akten sowie zur Erteilung von Auskünften nicht 
verpfl ichtet ist, wenn die Vorgänge nach einem Gesetz 
oder ihrem Wesen nach geheim zu halten sind. Hierzu 
gehören auch schutzwürdige Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse (Begriff siehe Nummer  1.4). Ob die Arbeits-
schutzverwaltung nach den Amtshilfegrundsätzen be-
rechtigt oder verpfl ichtet ist, anderen Behörden 
Auskunft zu erteilen, kann nur im Einzelfall entschieden 
werden. Fallbeispiele hierzu werden unter Nummer  2 
behandelt.

3.5
Datenschutzgesetz NRW

Bei allen aufgeführten Informations-, Unterrichtungs-, 
Auskunfts-, Akteneinsichtsrechten ist unabhängig von 
der Befugnis des Informationsempfängers, die Informa-
tion verlangen zu können, zu prüfen, ob (auch) perso-
nenbezogene Daten nach §  3 Absatz  1 DSG NRW be-
gehrt werden. Soweit personenbezogene Daten betroffen 
sind, ist zu prüfen, ob eine Befugnis nach § 4 Absatz 1 
DSG NRW, diese zu übermitteln bzw. zu offenbaren, be-
steht. Nach dieser Vorschrift ist eine Datenübermittlung 
nur zulässig, wenn die betroffene Person in die Daten-
übermittlung eingewilligt hat oder sie durch eine 
Rechtsvorschrift erlaubt ist und nur soweit sie für die 
rechtmäßige Erfüllung der öffentlichen Aufgabe erfor-
derlich ist. 

3.5.1
Auskunfts- und Einsichtsrechte nach § 18 DSG NRW

Soweit personenbezogene Daten betroffen sind, kann 
sich ein Anspruch der betroffenen natürlichen Person 
auf Auskunft bzw. Einsichtnahme bzgl. der verarbeite-
ten Daten aus §  5 Satz  1 Nummer  1 i. V. m. §  18 DSG 
NRW ergeben (gebundene Entscheidung, vgl. zur Kon-
kurrenz zum  Anspruch auf Informationszugang nach 
IFG NRW: Nummer  3.1.2). Der Anspruch ist begrenzt 
auf die zur Person des Betroffenen verarbeiteten Daten, 
den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
die Herkunft der Daten und die Empfänger von Über-
mittlungen sowie die allgemeinen technischen Bedin-
gungen der automatisierten Verarbeitung der zur eige-
nen Person verarbeiteten Daten, §  18 Absatz  1 DSG 
NRW.

Form und Verfahren der Auskunftserteilung werden 
nach pfl ichtgemäßem Ermessen der Behörde bestimmt. 
Soweit die Daten in den bei der Behörde geführten Ak-
ten enthalten sind, ist Akteneinsicht durch Abtrennung 
der relevanten Daten vom übrigen Teil der Akte, gegebe-
nenfalls auch durch Unkenntlichmachung nicht relevan-
ter Teile, zu gewähren, § 4 Absatz 6 DSG NRW.

Die Auskunft bzw. Einsichtnahme entfällt, wenn ein 
Ausschlussgrund des § 18 Absatz 3 DSG NRW vorliegt. 
Dies ist nach Buchstabe c) dieser Vorschrift z. B. dann 
der Fall, wenn die begehrten Daten nach einer Rechts-
vorschrift oder wegen der berechtigten Interessen einer 
dritten Person, geheim gehalten werden müssen. 

3.5.2
Übermittlung personenbezogener Daten an andere als 
den Betroffenen

Nach dem Datenschutzprinzip der Zweckbindung dür-
fen Daten grundsätzlich nur für Zwecke genutzt oder 
übermittelt werden, für die sie erhoben bzw. erstmals 
gespeichert wurden (§  13 Absatz  1 DSG NRW). Die 
Übermittlung personenbezogener Daten an andere als 
den Betroffenen und außerhalb des ursprünglichen Er-
hebungszwecks ist nach Maßgabe der §§  13 ff. DSG 
NRW nur in bestimmten Ausnahmefällen zulässig. Trä-
gern der amtlichen Verschwiegenheitspfl icht ist eine 
Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen nur er-
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laubt, soweit eine Rechtsvorschrift dies zulässt oder die 
Wahrnehmung einer durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung zugewiesenen einzelnen Aufgabe dies zwingend 
voraussetzt (§ 13 Absatz 2 Satz 1 a), 3 DSG NRW).

Danach ist die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten an die Unfallversicherungsträger nur zu Präventi-
onszwecken erlaubt (vgl. § 21 Absatz 3 Satz 1, 2 Num-
mer 3 i. V. m. § 20 a Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Nummer 4 
ArbSchG für den Datenaustausch im Rahmen der Ge-
meinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie und 
§ 23 Absatz 2 Satz 1 ArbSchG für solche personenbezo-
genen Daten, die mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen untrennbar verknüpft sind, s. Nummer 1.4).

Diese Ausnahmevorschriften von der Pfl icht zur Amts-
verschwiegenheit sind als Grenzen verfassungsrechtli-
cher Garantien (Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung und Berufsfreiheit) eng auszulegen. Aus deren 
Wortlaut i. V. m. dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz er-
gibt sich, dass die Daten nur im erforderlichen Umfang 
übermittelt werden dürfen, also nur soweit sie nach ei-
ner Abwägung im Einzelfall als tatsächlich zu Präventi-
onszwecken erforderlich angesehen werden.

Dagegen ist die Übermittlung personenbezogener Daten 
an die gesetzlichen Unfallversicherungsträger zu Re-
gresszwecken unzulässig. Die gesetzlichen Unfallversi-
cherungsträger ihrerseits dürfen die übermittelten Daten 
nur für solche Zwecke nutzen, zu deren Erfüllung sie ih-
nen übermittelt worden sind, also zwecks Prävention 
zum Schutz der Versicherten (§  14 Absatz  3, 4 DSG 
NRW bzw. § 15 Absatz 3, 6 Bundesdatenschutzgesetz).

Soweit nach dem Vorstehenden die Übermittlung von 
Daten an die gesetzlichen Unfallversicherungsträger zur 
Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben zum Schutz der 
Versicherten erlaubt ist, ist bei der Übermittlung der 
Daten ein Zusatz aufzunehmen, wonach die übermittel-
ten Daten nur für Zwecke der Prävention, nicht aber für 
Regresszwecke verwendet werden dürfen.

3.5.3
Sonderfall: Umgang mit Daten des Beschwerdeführers

Der Beschwerdeführer ist durch das DSG NRW grund-
sätzlich vor der Übermittlung bzw. Offenbarung seiner 
personenbezogenen Daten an seinen Arbeitgeber ge-
schützt. Eine Übermittlung bzw. Offenbarung ist nur 
dann ausnahmsweise möglich, wenn der Arbeitgeber ein 
rechtliches Interesse an der Kenntnis des Beschwerde-
führers glaubhaft macht und das Geheimhaltungsinter-
esse des Beschwerdeführers nicht überwiegt, §  16 Ab-
satz 1 Satz 1 c) DSG NRW.

Sind die Behörden jedoch, wie auch im Arbeitsschutz, 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf Informationen 
Dritter angewiesen, um Gefahren für gewichtige Rechts-
güter wie die menschliche Gesundheit effektiv abzuweh-
ren, greift nach der Rechtsprechung unabhängig vom 
Wahrheitsgehalt der Angaben grundsätzlich ein Infor-
mantenschutz. Dieser Schutz entfällt nur dann, wenn 
hinreichend aussagekräftige Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass der Informant wider besseres Wissen oder 
leichtfertig falsche Angaben gemacht hat (entsprechend 
zum Informantenschutz bei der Lebensmittelüberwa-
chung: Beschluss des BVerwG vom 3. 8. 2011, Az. 20 F 
23.10, Rz.  8 ff.). Sollte die Beschwerde jedoch nicht 
rechtsmissbräuchlich sein, wird die vom Arbeitgeber be-
antragte Akteneinsicht, durch die dieser auch Kenntnis 
über den Beschwerdeführer erlangen kann, entweder ab-
gelehnt oder nur teilweise gewährt, z. B. unter Schwär-
zung bzw. Abtrennung des Namens und weiterer perso-
nenbezogener Angaben, um jegliche Ruckschlüsse auf 
die Identität des Beschwerdeführers zu vermeiden.

3.6
Ordnungswidrigkeitengesetz 

Soweit eine Behörde der Arbeitsschutzverwaltung zu-
ständige Verwaltungsbehörde im Sinne des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist, fi nden §§ 23 Ab-
satz  2 ArbSchG, 139 b GewO keine Anwendung. Auch 
das VwVfG NRW kann nicht herangezogen werden, da 
dieses Gesetz nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 VwVfG NRW 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nicht gilt. Stattdessen gelten die Spezialvorschrif-
ten des OWiG, der Strafprozessordnung sowie der Richt-

linien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
(RiStBV) vom 1. Januar 1977 in der jeweils geltenden 
Fassung. Diese Vorschriften gelten ab Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens nach OWiG und gelten nach Ab-
schluss des OWiG-Verfahrens fort.

Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öf-
fentliche Stellen ist § 49 a OWiG zu beachten.

Die Gewährung von Akteneinsicht an Betroffene, Vertei-
diger, Verletzte oder Dritte richtet sich nach folgenden 
Grundsätzen:

Zu den Akten eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ge-
hören sämtliche verfahrensbezogenen Unterlagen 
(Grundsatz der Aktenvollständigkeit). Die Akteneinsicht 
kann allerdings auf einzelne Aktenteile beschränkt wer-
den, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt oder da-
durch die Bloßstellung einer Privatperson vermieden 
werden kann, wie z. B. bei einer vertraulich zu behan-
delnden Eingabe, §§  49 b OWiG, 474 ff. StPO, Num-
mer 186 Absatz 1 RiStBV. Für Aktenteile, die erkennbar 
sensible Informationen enthalten, besteht nach Num-
mer 186 Absatz 2 RiStBV die Möglichkeit der gesonder-
ten Aktenheftung.

Das Akteneinsichtsrecht beginnt in der Regel mit der 
Anhörung des Betroffenen nach §  55 OWiG und endet 
mit Rechtskraft der Entscheidung. Ist der Vorgang nach 
Einspruch an die Staatsanwaltschaft übersandt worden, 
entscheidet diese über die Akteneinsicht, §§ 69 Absatz 4, 
49 b OWiG, 478 StPO. Für die Gewährung von Akten-
einsicht gilt die Kostenregelung des §  107 Absatz  5 
OWiG.

Im Einzelnen ist nach dem Personenkreis, der die Ein-
sichtnahme beantragt, zu unterscheiden:

3.6.1
Akteneinsicht an anwaltlich nicht vertretene Betroffene

Dem nicht anwaltlich vertretenen Betroffenen kann 
nach § 49 Absatz 1 OWiG Akteneinsicht unter Aufsicht, 
also in den Diensträumen, gewährt werden (Ermessens-
entscheidung). Stehen schutzwürdige Interessen Dritter 
der Akteneinsicht nicht entgegen und kann der Untersu-
chungszweck nicht gefährdet werden, können die jewei-
ligen Umständen des Einzelfalles zu einer Ermessensre-
duzierung auf Null führen mit der Folge, dass ein 
Anspruch auf Akteneinsicht besteht. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn der Betroffene sich ansonsten 
nicht angemessen verteidigen könnte.

3.6.2
Akteneinsicht an Rechtsanwalt als Verteidiger

Hat der Betroffene einen Rechtsanwalt als Verteidiger 
mit seiner Interessenwahrnehmung beauftragt, ist die-
sem grundsätzlich Akteneinsicht zu gewähren, §§ 46 Ab-
satz 1 OWiG, 147 StPO. Hierzu genügt grundsätzlich die 
anwaltliche Versicherung der Bevollmächtigung des 
Verteidigers. Bei Zweifeln an der Bevollmächtigung oder 
z. B. bei einer ersichtlichen Interessenkollision kann die 
Vorlage der Vollmacht selbst gefordert werden.

Ist der Abschluss der Ermittlungen noch nicht in den 
Akten vermerkt, kann dem Verteidiger die Einsicht in 
die Akten nur versagt werden, wenn sie den Untersu-
chungszweck gefährden könnte. Nach Abschluss der Er-
mittlungen gilt das Recht auf unbeschränkte Aktenein-
sicht. Dem Verteidiger sollen die Akten mit Ausnahme 
der Beweisstücke zur Einsichtnahme in seine Geschäfts-
räume oder Wohnung mitgegeben werden, §  147 Ab-
satz 4 StPO.

3.6.3
Akteneinsicht an verletzte Person

Eine durch die bußgeldbewehrte Handlung oder Unter-
lassung verletzte Person kann nach §§  46 Absatz  1 
OWiG, 406 e StPO Akteneinsicht lediglich über einen 
Rechtsanwalt ausüben, sofern sie ein berechtigtes Inter-
esse darlegt. Ein solches ist insbesondere anzunehmen, 
wenn die Geltendmachung bürgerlich-rechtlicher An-
sprüche des Verletzten gegenüber dem Betroffenen ge-
prüft werden soll. Zu versagen ist die Akteneinsicht, so-
weit überwiegende schutzwürdige Interessen des 
Beschuldigten oder anderer Personen entgegenstehen. 
Sie kann ferner versagt werden, soweit der Untersu-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 10 vom 17. April 2015246

chungszweck gefährdet erscheint oder durch sie das Ver-
fahren erheblich verzögert wird, § 406 e Absatz 2 StPO.

3.6.4
Akteneinsicht an nicht beteiligte Personen und Stellen

Für nicht am Bußgeldverfahren beteiligte Personen und 
Stellen gelten die §§  49 b OWiG, 474 ff. StPO. Danach 
wird zwischen der Akteneinsicht bzw. Auskunftsertei-
lung an Justizbehörden bzw. andere öffentliche Stellen 
(§  474 StPO, gebundene Entscheidung) und an Privat-
personen bzw. sonstige (private) Stellen (§ 475 StPO, Er-
messensentscheidung) unterschieden.

Akteneinsicht für Privatpersonen und private Stellen 
kann nur über einen beauftragten Rechtsanwalt bei Dar-
legung eines berechtigten Interesses ausgeübt werden 
und wenn reine Auskünfte aus den Akten einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern oder zur Wahrneh-
mung des berechtigten Interesses nicht ausreichen wür-
den (§ 475 Absatz 1-3 StPO). Ein solches Interesse kann 
beispielsweise für die Prüfung bürgerlich-rechtlicher 
Ansprüche oder für die Vorbereitung eines Verwaltungs-
streitverfahrens gegeben sein. Die Akteneinsicht ist ab-
zulehnen, wenn der hiervon Betroffene ein schutzwürdi-
ges Interesse an der Versagung hat.

Zur Vermeidung einer Übermittlung von Überschussin-
formationen ist jedoch Auskünften aus den Akten im 
Verhältnis zur Akteneinsicht grundsätzlich der Vorrang 
zu gewähren, Nummer 185 RiStBV.

Ohne Einschaltung eines Rechtsanwalts können Privat-
personen oder private Stellen lediglich eine Auskunft 
aus den Akten erhalten. Voraussetzung ist auch hierfür, 
dass der die Auskunft Begehrende ein berechtigtes Inter-
esse an der Auskunftserteilung darlegt (Beispiele s. o.) 
und der hiervon Betroffene kein schutzwürdiges Inter-
esse an deren Versagung hat (§ 475 Absatz 4 StPO).

3.7
Pressegesetz NRW

Nach § 4 Absatz 1 LPrG NRW sind die Behörden der Ar-
beitsschutzverwaltung verpfl ichtet, den Vertretern der 
Presse die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
dienenden Auskünfte zu erteilen (gebundene Entschei-
dung). Ein Anspruch besteht allerdings nicht, wenn Vor-
schriften über die Geheimhaltung entgegenstehen, ver-
gleiche § 4 Absatz 2 Nummer 2 LPrG NRW. Als solche 
sind auch die Vorschriften über die Geheimhaltung nach 
§§ 23 Absatz 2 ArbSchG, 139 b GewO anzusehen. Inso-
fern gelten die Aussagen zu Nummer  1.4 und 1.5 ent-
sprechend. 

Sofern die genannten Geheimhaltungsvorschriften nicht 
eingreifen, können Auskünfte an die Presse unter den 
Voraussetzungen des §  4 Absatz  2 Nummer  1, 3 oder 4 
LPrG NRW verweigert werden. Nach §  43 LBG i. V. m. 
§  41 der Geschäftsordnung für die Bezirksregierungen 
vom 26. März 2008 (Runderlass des Innenministeriums, 
Az. 52.18.01.03) bedürfen mündliche Auskünfte an 
Presse, Hörfunk und Fernsehen oder sonstige Medien so-
wie schriftliche Verlautbarungen, die zur Veröffentli-
chung bestimmt sind, der Zustimmung der Regierungs-
präsidentin oder des Regierungspräsidenten oder der 
von ihr/ihm beauftragten Beschäftigten.

3.8
Landesverfassung

Grundsätzlich hat das Parlament bzw. seine Abgeordne-
ten ein aus dem allgemeinen Abgeordnetenstatus abge-
leitetes verfassungsrechtlich gewährleistetes Informati-
onsrecht gegenüber der Landesregierung. Gegenüber 
dem Petitionsausschuss des Landtages haben nach 
Art.  41 a Absatz  2 LV auch die Behörden der Arbeits-
schutzverwaltung die Pfl icht, alle erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Akten zugänglich zu machen. 
Entsprechendes gilt für Auskunfts- und Aktenvorlageer-
suchen von Untersuchungsausschüssen gemäß Art.  41 
Absatz 2 LV. 

Soweit es sich jedoch um Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse bzw. -verhältnisse handelt, gelten die Ge-
heimhaltungspfl ichten der §§ 23 Absatz 2 ArbSchG und 
139 b GewO auch gegenüber den Abgeordneten im Zu-
sammenhang mit deren Tätigkeit im Parlament. Für Un-

tersuchungsausschüsse gilt das Gesetz über die Einset-
zung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen 
des Landtages Nordrhein-Westfalen. Danach haben Ver-
waltungsbehörden zwar dem Ersuchen des Untersu-
chungsausschusses nach Beweiserhebungen nachzukom-
men, aber bei Aussagen von Landesbediensteten ist der 
notwendige Geheimschutz zu gewährleisten (§  9 Ab-
satz 5 Satz 3).

Die Entscheidung über die Übermittlung von Informati-
onen an den Landtag, die möglicherweise der Geheim-
haltung unterliegen könnten, liegt bei dem für Arbeits-
schutz zuständigen Ministerium. Die Landesregierung 
hat dabei unter Beachtung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit zwischen dem Anspruch des Abgeordneten 
auf die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Informationen und dem grundrechtlich gewährleisteten 
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der be-
troffenen Betriebe unter Berücksichtigung der zum 
Schutz der Arbeitnehmer notwendigen vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsschutzverwaltung 
und den Unternehmen abzuwägen.

Jede Anfrage des Landtages bzw. eines Abgeordneten 
gegenüber den Behörden der Arbeitsschutzverwaltung 
ist dem für Arbeitsschutz zuständigen Ministerium zur 
Entscheidung über das weitere Verfahren vorzulegen.

3.9
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW 

Gemäß §  37 Absatz  1 FSHG NRW übermitteln die Be-
hörden und Einrichtungen mit dem Aufgabenbereich 
Arbeitsschutz den Gemeinden und Kreisen auf Anfrage 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz er-
forderlichen Daten, soweit diese Daten vorhanden sind 
(gebundene Entscheidung). Bei diesen Aufgaben handelt 
es sich gemäß § 1 FSHG NRW um die Unterhaltung leis-
tungsfähiger Feuerwehren zur Bekämpfung von Scha-
denfeuern, zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und 
 öffentlichen Notständen sowie zur Verhütung von Brän-
den und zur Koordination des Einsatzes bei Großscha-
densereignissen. Zu den zu übermittelnden Angaben ge-
hören:

 –  der Ort und die Lage besonders gefährdeter oder 
gefährlicher Objekte

 –  die Namen und Anschriften der Eigentümer, Besit-
zer und Betreiber sowie von Personen, die mit be-
sonderen Funktionen in der Gefahrenabwehr be-
traut sind

 –  die Lagerung, Art, Beschaffenheit und Menge vor-
handener oder möglicherweise entstehender Stoffe, 
von denen Gefahren ausgehen können

 –  das Ausbreitungs- und Wirkungsverhalten vorhan-
dener oder möglicherweise entstehender Stoffe

 –  die Bewertung der Gefahren für die Anlagen und 
ihre Umgebung und

 –  die vorhandenen und möglichen Vorkehrungen zum 
Schutz gegen Gefahren sowie die möglichen Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Schäden.

4
Auskunftsersuchen von Gerichten und Verfolgungsbe-
hörden

Auskunftsersuchen sind sowohl die Bitte um Aktenein-
sicht als auch die Bitte um Erteilung einer amtlichen 
Auskunft.

4.1
Auskunftsersuchen von Strafgerichten und Verfolgungs-
behörden

Ersuchen eines Strafgerichts, einer Staatsanwaltschaft, 
einer Verfolgungsbehörde im Bußgeldverfahren oder ei-
ner Polizeibehörde als Ermittlungsorgan der Staatsan-
waltschaft oder der Verfolgungsbehörde (§§  202, 244 
Absatz  2, 161, 163 StPO, §§  46 Absatz  2, 53 Absatz  1 
OWiG) oder einer Finanzbehörde in Verfolgung von 
Steuerstrafsachen (§§ 386 und 399 der Abgabenordnung) 
ist ohne Rücksicht auf den Willen des Betriebsinhabers 
grundsätzlich stattzugeben, d. h. die den Fall betreffen-
den Vor gänge sind vorzulegen bzw. die erbetenen Aus-
künfte sind zu erteilen (gebundene Entscheidung). Inso-
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weit greifen die §§  23 Absatz  2 ArbSchG, 139 b GewO 
nicht ein. Ist jedoch nicht auszuschließen, dass das Be-
kanntwerden des Akteninhaltes oder das Erteilen einer 
Auskunft dem Wohl des Bundes oder eines deutschen 
Landes Nachteile bereiten würde und wird aus diesem 
Grunde die Ablehnung des Ersuchens für angezeigt ge-
halten, ist unter Aktenvorlage zwecks Entscheidung 
über eine Erklärung gemäß §  96 StPO der zuständigen 
obersten Landesbehörde zu berichten.

4.2
Auskunftsersuchen von Verwaltungs-, Sozial- und Fi-
nanzgerichten

Fordert ein Verwaltungs-, Sozial-, oder Finanzgericht 
von der Arbeitsschutzbehörde Akten an oder wünscht es 
eine amtliche Auskunft und greift im Einzelfall § 23 Ab-
satz  2 ArbSchG oder 139  b GewO ein, so ist entspre-
chend §§ 99 Absatz 1 Verwaltungsgerichtsordnung, 119 
Absatz 1 Sozialgerichtsgesetz, 86 Absatz 1 und 2 Finanz-
gerichtsordnung der zuständigen obersten Landesbe-
hörde unter Vorlage der Akten zwecks Entscheidung zu 
berichten, falls die Ablehnung des Ersuchens für ange-
zeigt gehalten wird. Im Falle der Ablehnung eines Ersu-
chens gegenüber einem Verwaltungsgericht regelt sich 
das weitere Verfahren nach § 99 Absatz 2 VwGO.

4.3
Auskunftsersuchen anderer Gerichte

Werden durch andere Gerichte Akten angefordert oder 
wird um Erteilung einer amtlichen Auskunft gebeten, so 
sind diese Ersuchen abzulehnen, sofern sie im Einzelfall 
in  § 23 Absatz 2 ArbSchG oder § 139 b GewO eingrei-
fen. Auf die Möglichkeit der Entbindung von der Ver-
schwiegenheitspfl icht (siehe Nummer 1.6.1) kann hinge-
wiesen werden. Anderenfalls ist nach den Grundsätzen 
der Amtshilfe (siehe Nummer 3.4.3) zu verfahren.

5
Aussage der Bediensteten der Arbeitsschutzverwaltung 
vor Gericht als Zeuge oder Sachverständiger

5.1
Aussagen vor Staatsanwaltschaften, Strafgerichten und 
Finanzgerichten in Steuerstrafsachen sowie vor Amtsge-
richten in Bußgeldsachen

Wird ein Beamter der Arbeitsschutzverwaltung geladen, 
vor Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft als Zeuge 
oder Sachverständiger auszusagen, so ist regelmäßig ge-
mäß § 37 Absatz 3 BeamtStG eine Aussagegenehmigung 
zu erteilen. Diese Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn die Aussage dem Wohl des Bundes oder eines 
deutschen Landes Nachteile bereiten würde oder die Er-
füllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährdet oder 
erheblich erschwert würde (§  37 Absatz  4 BeantStG). 
Dieser Fall ist in der Praxis jedoch nur selten gegeben.

Die Aussage vor der Staatsanwaltschaft, dem Strafge-
richt oder dem Amtsgericht in Bußgeldsachen ist nach 
Erteilung der Aussagegenehmigung im erforderlichen 
Umfang zulässig, da es sich in diesen Fällen um die Ver-
folgung von Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten mit 
Bezug zum Arbeitsschutz oder wegen schwerwiegender 
anderer Verstöße, also Gesetzeswidrigkeiten i. S. d. §§ 23 
Absatz 2 ArbSchG, 139 b GewO handelt. Dies gilt auch 
für Verfahren vor den Finanzgerichten im Rahmen von 
Steuerstraftaten.

5.2
Aussagen vor Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs- und Sozial-
gerichten sowie vor Ausschüssen des Landtages

Bei Aussagen vor Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs- oder So-
zialgerichten sind ergänzend die Zeugnisverweigerungs-
rechte aus der Zivilprozessordnung zu beachten. Diese 
greifen immer dann ein, wenn die Voraussetzungen für 
die Anwendung der Geheimhaltungsvorschriften gege-
ben sind. Trotz Erteilung einer Aussagegenehmigung ist 
deshalb die Aussage zu verweigern, sofern Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse bzw. -verhältnisse berührt 
sind oder sich dies nicht zweifelsfrei ausschließen lässt. 
Ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht jedoch nicht vor 
dem Amtsgericht für die Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten (näher siehe Nummer 5.1).

Für Aussagen gegenüber den Ausschüssen des Landtages 
wird auf die Ausführungen in Nummer 3.8 hingewiesen. 

5.3
Regelungen für Tarifbeschäftigte

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten gelten aufgrund 
der inhaltlichen Vergleichbarkeit der Regelungen aus 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) – vgl. § 3 Absatz 2 TV-L –  die vorstehenden Aus-
führungen entsprechend.

Teil 2:

Inkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 
in Kraft. Gleichzeitig wird der RdErl. d. Ministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit vom 6. 6. 2005 (MBl. NRW. 
S. 752) aufgehoben

– MBl. NRW. 2015 S. 236
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